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909 der Beilagen zu den stenographischen Pro~okollen des Nationalrates XIV. GP 

1978 05 22 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXX 1978, mit 
dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948 ge
ändert wird (26. Vertragsbedienstetengesetz

Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BG.B!. 
Nr. 86, z'uletzt geändert durch das Bundesgesetz 
'BGB!. Nr. 663/'1977, wird wie folgt g,eändert: 

1. § 8 a Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Dem V,ertraJgsbedienstet'en g,ebühren das 
Monatsentgelt und allfällige Zulagen (Dienstzu
lagen, Verwaltungsdienstzulage, Erzieherzulage, 
Ergänzungszula'gen, Omnibuslenkerzulage, Pfleg,e
dienstzulage, Pflegedienst-Chargenzulage, Heeres
dienstzulaJge, HaushakS'Zulage, Teuerungszulagen). 
Soweit in diesem Bundesgesetz Ansprüche nach 
dem Monatsentgelt Zu :bemessen sind, sind Dienst
zulagen, &e Verwaltungsdienstzulage, die Er
zieherzulage, die Omnihuslenkerzulage, die Pfle
g-edienstzulage, die Pflegedienst-Chargenzulage, 
die Heeresdiens'tzulage und: Ergänzungszul;!!gen 
dem Monatsentgelt zuzuzäih}en." 

2. Der erste Satz ,des § 13 erhält folg,ende 
Fassung: 

"Die in der Anlage 1 zum 'Beamten-Dienst
rechtsgesetz, -BGB!. Nr. 329/1977, geregelten Er
nennungserfordernisse für die Beamten in' hand
werklicher V'erwendung gelten als ,Bestimmungen 
über die Voraussetzungen für ~ie Einreihung in 
die Entlohnungsgruppen des Entlohnungssche
mas lI." 

4. § 26 Abs . .2 Z. 7erhä:1t folgende Fassung: 

,,7. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer Akademie oder den Akademien ver
wandten Lehranstalt, das für den Vert'rags
bediensteten Aufnahmeerfordernisgewesen 
ist, sowie die zurückgelegte BeCUlfspraxis, 
w;enn sie nach den jeweils ,geltenden Prü
fungSlvorschriften für die Erlangungder 
Lehrbefähigung für ,eine VeI"Wendung inder 
Entlohnungsgruppe 1 2 a 2 vorgeschrieben 
war, in heiden Fällen ibis .zum Höchstausmaß 
von :ip.sgesamt zwei Jahren, sofern jedoch 
das Studium lehrplanmäßig länger dauert, 
his zum Höchstausmaß des lehrplanmäßig 
vorgesehenen Studiums;" 

5. Im § 29 h treten an die Stelle. des Abs. 5 
folgende Bestimmungen: . 

,,(5) Die Zeit des Karenzurlauibes wird, soweit 
nicht gemäß Abs. 3 Günstigeres verfügt wurde, 
mit dem Ta:g .des Wiederantr,ittes des Dienstes 
zur Hälfte für die Vor~ückung wi'rksam. 

(6) Die Zeit eines Karenzurlaubes gemäß § 15 
Abs. 1 des Mu~terschutzgesetzes bleibt für ,die 
Vorrückl\lng wirkisam." 

6. Im § 52 a wird die Zitierung ,,§ 11 des 
Wehrgesetzes, ,BGB!. Nr. 181/1955, in der Fas
sung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 185/1966" 
durch die Zitrerung ,,§ 11 des W,ehrgesetzes" 
ersetzt. 

Artikel II 

(1) Die Z. 2 und 4 ,des Art. I treten mit 
1. Jänner 1978 ,in Kraft. 

3. Im § 26 Albs. 2 Z. 2 wird die Zitierung (2) Mit der VoUziehung dieses 'Bundesgesetzes 
"Wehrgesett, -BGB!. Nr. 181/1955," durch die ist die ,Bundesregierung, in Angelegenheiten je
Zitierung "Wehrgesetz, ,BGB!. Nr.' 150/1978," doch, die nur den Wirkungsbereich 'einesBun~es
ersetzt. ministers .betreffen, dieser Bundesminister betraut. 
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2 909 der Beilagen 

Erläuterungen 

Zu den einzelnen ,Bestimmungen des Entwur- ~etJzes 1956 durch Art. I Z. 3 des gleich'zeiuig ein-
fes wird bemerkt: gebrachten En:nwurfes ei:ner 32. Gehaltsgesetz

Zu Art. I Z. 1: 

Die Omnibuslenkerzulage wurde durch die 
23. Vertrags'bedienst,eteng,esetz-Novelle, BGBL 
Nr. 292/1976, im § 22 Abs. 4 für Vertrag~bedien
stete eingeführt. § 8 a Abs. 1 wird aus Gründen 
der KlarstelluIlJgergänzt. 

Durch die Einfügung der Worte "die Erzie
herzulage" im zwei·ten Sa'tz wird eine Anpassung 
an die Neugestaltung der §§ 57 ff. des Gehalts
gesetzes 1956 umerBedachtnahme auf § 44 
Abs. 2 des Vertrags'bedienstetengesetzes 1948 vor
genommen. 

Zu Art. I Z. 2: 

Für die Einstuf'ung der Vertragsbedienstet:en 
des Entlohnungsschemas Ir sollen wie bisher die
selben Ausbildungs- und Verwendungserforder
nisse gelten, wie für vergleichbare Beamte in 
handwerklicher Verwendung. An eine über
nahme der im neuen Beamten-Dienstrechtsge
setz, 'BGBL Nr. 329/1977, für alle Beamten -
und damit auch ifür ,die (Beamten in handwerk
licher Verwendung - geltenden allgemeinen Er
nennungs,erfor,dernisse ist jedoch nicht gedacht. 
Hier sollen - so wie bisher -die Aufnahmeer
fordernisse ,des § 3 des Vertragsbedienstetengeset
zes 1948 maßgebend bleiben. 

Die Neuformulierung knüpft daher ausschließ
lich an ,die Erfordernisse der Anlage 1 zum BDG 
(und nicht mehr an das gesamte BDG) an. 

Zu Art. I Z. 3 und 6: 

Die Zitierungsänderungen sind wf1gen der 
Wrederverlauubarung des Wehrgesetzes (BGEL 
Nr. 150/1978) nötig. 

Zu Art. I Z.4: 

Auf d·ie Erläuterungen zur gleichlauuenden 
Neufassung des § 12 Abs. 2 Z. 7 ·des Gehaltsge-

Novelle wtrd verwa,esen. 

Zu Art. I Z. 5: 

Die Vorschriften über die Auswirkung von 
Karenzurla,uben auf die Vorrückung in höhere 
Bezüge werden an d,ie beamtenrechtIich'en Vor
schlriften des § 10 des Geha1usgesetzes 1956 ange
glichen. Demnach w,ird dwrch einen Mutter
schafts-Karenzuda'uib die hislheri'ge V,orrückung 
des Vertragsbediensteten nich t beeinträch cigt; 
eine Vorrückung im halben Ausmaß gemäß § 19 
Abs. 2 wird dadurch ebeIlifaUs nicht geändert. 

S:on'Stige KarenzudaUibe werden sofern 
nicht gemäß § 29b Ahs. 3etwa:s Günst,igeres 
veclü,gt wurde - ohne Rück'sicht ,auf das Be
schäftigungsausmaß des Vertragsbediensteten mit 
dem Tag des Wiederantrittes des Dienstes von 
Ges,etzes wegen zur Hälfte für di.e .Vorrückung 
in höhere Bezüge wirks,am. 

Zu Art. 11: 

>Die Z. 2 und 4 des Al1t. I sollen bereits mit 
1. Jänner 1978 in Kraft treten, da sie im einen 
Fall eine Anpassung an das mit diesem Datum 
in Kraft getretene BDG und im anderen Fall 
eine Anpas·sung an mit diesem Datum in Kraft 
tretende Bestimmungen des GehaltlSgesetzes 1956 
vorsehen. Die übrigen Be~timmungen des Ent
wurfes sollen m~t dem auf die Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt folgenden Tag in Kraft tre
'ten. 

Mehrkosten: 

Die mit der 26. Vertragsbediensteten,gesetz
NoveLle vel'bundenen Mehrkosten sind beim 
gleichzeitig eingelbrach·ten' Entwul'f einer 32. Ge
haltsgesetz-Novelle mitberücksichtigt. 
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909 der Beilagen 3 

T extgegenü herstellung 

Bisherige Fassung: 

§ 8 a. Cl) Dem Vertragshediensteten gebüh
ren das Monats'entgelt und alMäl1ige Zulagen 
(DiJenstzulagen, Verwaltlungsdienstzulage, Erzie
herzulage, Brgänzung~zubgen, Pflegedienstzu
lage, Pflegdi1enst-Ghargenzulage, Heeresdienst
zutage, HaUJslh3Jltszulage, Teuerungszulagen). So
weit in dies,em Bundesgesetz Anspruche nach 
dem Monatsentgelt zu uemess,en s,ind, sind 
Dienstzulagen, di'e Verwaltungsdienstzulage, die 
Pflegedienstzulage, die Pflegedienst-Chargenzu
lage, die Heeres·diens·tzulage und Ergänzungszu
lagen dem Mona'tsentgelt zuzuzähLen. 

Fassung gemäß Art. I Z. 1: 

§ 8 a. (1) Dem Vertragsbediensteten gebüh
r·en ·das Monatsentgeh und alHämge Zulagen 
(Dienstzulagen, Verwaltungsdienstz·ulage, Erzie
herzulage, Brgä11iZung>szuilagen, OrnIllibuslenroer
zulage, Pflegedienstzulage, Pflegedienst-Chargen
zulage, Heeresdienst"liulage, Haushaltszulage, 
Teuerungszulagen). Sowe1t in diesem Bundsge
setz An~prüche nach dem Monatsentgeh zu -be~ 
messen sind, sind Dienstzulagen, di,e Verwal
tungsdienstzulage, die Erzi,eherzulage, die Omni
buslenkerzulage, die Pflegedienstzulage, die Pfle~ 
gedienst-Chargenzulage, die Heeresdienstzulage 
und Ergänzungszulagen .dem Monatsentgelt zu
zuzählen. 

Fassung gemäß Art. I Z. 2: 

§ 13. E n tl 0 h nun g s g r u pp e n cl e sEn t- § 13. E n t1 0 h nun g s 'g r u p p end e sEn t-
lohnungsschema's 11 - lohnungsschemas 11 

nie im ißea,rnten-Dienstrech,tsgesetz, BGBI. 
Nt. 329/1977, geregelten Ernennungserforder
nlJsse für die 'Beamten ,in handweI1k1icher V'erwen
dUDjg gelten als Bestimmungen uber die Voraus
setzung,en rur die Einreihung ,in die Entlohnungs
gruppen des Entlohnungsschemas H. Hieb.ei ent
sprechen 
der Verwendungs gruppe P 1 die Entlohnungs

gruppe p 1, 

der VerwenduDjgsgruppe P 2 die Entlohnungs
'gruppe p 2, 

der Verwendungsgruppe P 3 die Entlohnungs
t~ruppe p 3, 

der Verw.endungsgl1Uppe P 4 die Entlohnungs
gruppe p 4, 

.der VerwenduIltgsgruppe P 5 die Entlohnungs
gruppe p 5. 

§ 26. (2) 

2. die Zeit der A:hleistu.ngdes Präsenzdienstes 
nach dem Wehr,gesetz, BGBI. Nr. 181/1955, 
und des Zivildienstes nach dem Ziv,ildienst
gesetz, BGBl. Nr. 18711974; 

o.ie :inder Anlage 11 zum SealIDten-Dienst
rechtsgesetlZ, IBGBt Nr. 329/1977, geregelten Er
nennungserfordemisse für die Beamten ~n hand
wook1icher V!erwendung gelten aI.s Bestimmun
gen ü;berdi'e Voraussetzungen für die Einrei
hung in die Entlohnungsgruppen des 'Entlo!h
nungsschemas H. H~dbeien~sprechen 
der Verw,endungsgruppe P 1 die Entlohnungs

gruppe p 1, 
der VerwenduDjg>sgruppe P.2 die Entlohmings

-gruppe p 2, 
·der Verwendungsgruppe P 3 die Entlohnungs

'g>ruppe p 3, 
der Verwendungsgruppe . PO. 4 die Entlohnungs

gruppe p 4, 
der VerwenduDjgsgruppe P 5 d~e Entlohnungs

gruppe p 5. 

Fassung gemäß Art. I Z. 3: 

§ 26. (2) 

2. die Zeit ,der A1b:leisnung -des PlräsenzdiJens>tes 
nach .dem W.ehrgesetz, BGBI. Nr. 150/1978, 
'Und 'des Z'ivildienstes nach dem Zivildienst
gesetz, IBGBl. Nr. 187/1974; 
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4 909 der iB'eilagen 

Bisherige Fassung: 

§ 26. (2) 

7. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer' Akadem:i'e oder den ,Akaoclemien ver
wandten Lehranstalt, das für den Vertrags
'bediensteten Au~nahmeel'\flOrdemis gewes·en 
,ist, sowie die nach Erlangung des Reifezeug
nisses einer höheren Schule zurückgelegte 
Bemfspraxis, w,enn sie für -die Er.langung 
der Lehr:befäJhigung für eine Verwendung 
in der Entlohnungsgruppe I 2 a 2 vorge
'schr~eben war, in heiden Fällen bis zum 
Höchstausmaß v'On ,insgesamt zwei Jahren, 
wenn jedoch das Studium lehrplanmäßig 
lälljger dauert, his zum Höchstausmaß des 
lehl'planmäßig V'Orgesehenen Studiums; 

§ 29 b. (5) Wurde die Zeit des Karenzur.laubes 
für Rechte, ,die von der Dauer des DienstVlerhäIt
nisses aibhängen, nicht' berückS'ichnigt, S'O ist ,diese 
Zeit dem Verotraogsbedi'ensteten auf Antrag zur 
Hällfot'e für die Vorrückung ,al1lz1.llrechnen; die An
r,echnung wir,d mrt dem auf die Antragstellulljg 
folgenden M'OnatseI'suen wirksam. 

Fassung gemäß Art. I Z. 4: 

§ 26. (2) 

7. die Zeit eines abg,eschlossenen Studiums 
an ,einer Alka.demie 'Oder den Akademien 
verwandten Lehroanstal t,das ,für ·den Ver
uagsbediensteten Aufnaihmeerfordemis ge
wesen ,ist, sowie ,dIe zUlrückgeiegte 'Berufs
prax'is,wenn sie nach den jeweils gekenden 
prüf.ungsvorschri;ften für die Erlangung der 
Lehl'\befähigung für ,eine Verwendung :in der 
Entlohnungsgruppe I 2 a 2 vorgeschrieben 
'war, ,in beidenFäUen bis ~um Höchstaus
maß von insgesamt zwei Jahren, sofern je
doch das Suudium lehrplanmäßig länger 
dauert, IbiJs zum Höchstaumlaß des llehrplan- -
mäßig vorgesehenen StUidiums; 

Fassung gemäß Art. I Z.5: 

§ 29 b. (5) Die Zeit des Kal1enzurlaubes wird, 
soweitnich,t gemäß Albs. 3 Günstlrgeres verfügt 
wurde,' m1t ,dem Tag ,des Wiederanul'intes des 
Dienstes 'liur HälftefÜlr die V'Orrückung wirk
sam. 

(6) nie Zeit ,eines K:arenzur.Iaubes gemäß § .15 
Ahs. 1 des Mutterschutzg,esetzes bleibt für die 
V orrückung ,,:,irksa.m. 

Fassung gemäß Art. I Z. 6: 

§ 52 a. Vertragsbediensteten, d,ie nach § 11 des § 52 a. Vertragsbediensteten, die nach § 11 des 
Wehrgesetzes, BGBI. Nr. 181/1955, in der Fas- Wehrgesetzes zur Ausülbung ,ein'er Unteroffiziers
sung des Bun1desgesetzes BGßI. Nr.165/1966 zur fUnik,tion Ihera:ngez'Ogen werden, gebührt f.ür die 
AUlSü'bung einer Unteroffiz,iersfUiI1Jktion herang'e- Dauerdileser V,errwendung eiJne He,eresd·ienstzu
zqgen wel"den, gebührt für dile Dauer dieser lage in ,der :im ,§ 85, d des Gehaltsg,esetzes 1956 
Verw.enclung eine Heeresdienstzulage .in der im in der jeweils ,geIuenden Fassung festgesetzten 
§ 85 cl des Gehaltsg,esetzes 1956 in der jeweils gel- HÖlhe. Aluf die ,lm ersten Satz angeführten Ver
renden Fassung festgesetzten Höhe. Auf die im tragsbedienstetJen sind ,die f,ür vergl'eichibare Sun
tll'1sten Satz angeführten V,ertralgsbediensteten desbe:amte (§ 85 d ides Gehaltsgesetzes 1956) gel
sind die für verglreirnbare B,undesbeamte (§ 85 d tenden 'ßesotJimm'llng,en 'über die Pflegedienstzu
des Geh,ahs1gesetzes 1956) geltenden Bestimmun- la,ge und die Pflegediemt-Ohargen~ulage sinnge
gen 'über die Pfleg,edien~tzu1age und die Pflege- mäß m~t der Maßgabe anz'Ilw.enden, ,daß Ver
,dienst-Ghargenzulage ;9inngemäß mit der Maß- tragsbediensteten, deren Ausbildung und Tätig
ga/be a,nzuw.enden, daß Ver'tragsbediensteten, keit der Ausbildung für den Krankenpflegefach
der,en AUslbi1dung und Tätigkeit der Ausbildung dienst und der Tätigkieitin diesem Dienst ent
für den KrankenpHegefachdienst und der Tärtig- spricht, his zur Entlohnungsstufe 10 die niedri
keit in diesem Dienst entspricht, bis zur Entloh-' gel'\e unda'b der LEnrlohnungs&lJufe 11 ,die höhere 
nUingss,tufe 10 die niednigere und alb der EntllOh- Pflegedienstznl!ag,e gebühl1t. 
nungsstufe 11 'die höhere Pfleged~enstzula,ge ge-
bührt. 
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